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Auf die schriftliche Anfrage der Abgeordneten Dr. Norbert Gugerbauer und 
Genossen vom 4. Dezember 1989, Nr. 4683/J, betreffend die Mehrwert­
steuerpflicht von Eigenleistungen bei Stromanschlüssen, beehre ich mich 
folgendes mitzuteilen: 

' .. 
Zu 1.: 

Soferne ein Elektrizitätsunternehmen einen Hausanschluß an das Leitungs­
netz herstellt und dem Konsumenten aufgrund seiner allgemeinen Ge­
schäftsbedingungen die gesamten Herstellungskosten des Anschlusses in­
klusive der Grabungskosten und Kosten für sonstige allfällige Nebenlei­
stungen in Rechnung stellt, so ist in der Kostenübernahme das Entgelt 
für eine in der Einräumung von Strombezugsrechten bestehende sonstige 
Leistung des Energieversorgungsunternehmens zu erblicken. Falls der Kon­
sument in Ausnahmefällen die Grabungs- und Maurerarbeiten gegen pau­
schale Gutschrift selbst durchführt, ändert dies die Umsatzsteuerbemes­
sungsgrundlage beim Versorgungsunternehmen nach Ansicht der Finanzver­
waltung nicht, weil an die Stelle eines Teiles der Geldleistung ledig­
lich die beschriebene Naturalleistung tritt. Eine Entgeltsminderung im 
umsatzsteuerrechtlichen Sinn wird dadurch nicht herbeigeführt. 
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Zu 2.: 
Da die Erfassung des gemeinen Wertes der Grabungsarbeiten oft schwierig 
und überdies diese Naturalleistung nur von geringem Wert ist, sieht die 
Finanzverwaltung bei ab dem 1. Jänner 1990 durchzuführenden Stroman­
schlüssen von der umsatzsteuerlichen Erfassung der Naturalleistung bei 
den Elektrizitätsversorgungsunternehmen ab. 
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